
Parkieren in 
Ihrem Wohnquartier

Erweiterte Blaue Zone (EBZ) 

15
Erweiterte Blaue Zone (EBZ) 

Die EBZ ist gekennzeichnet durch 
eine blaue Bodenmarkierung und dem 
Signal «Parkieren mit Parkscheibe». 
Auf dem Signal befinden sich zu-
dem die Sektorennummer und die 
Beschränkung auf die Werktage 
(Montag – Samstag, 08 – 19 Uhr).

Mit der Parkscheibe kann in der EBZ 
zeitlich beschränkt parkiert werden.

Pendler- und Tagesbewilligung

Pendler- und Tagesbewilligungen 
sind in den EBZ-Sektoren, ausser 
Sektor 20, gültig und können durch 
alle Personen bezogen werden. 
Die se Bewilligungen erlauben un-
beschränktes Parkieren in der EBZ 
während der Gültigkeitsdauer.

Bezug der Pendlerbewilligung:
– Stadtpolizei St.Gallen
– Online über www.parkingpay.ch

Stadt St.Gallen
Stadtpolizei
Verkehrsbewilligungen
Vadianstrasse 57
CH-9001 St.Gallen
Telefon +41 71 224 61 00
verkehrsbewilligungen.polizei@stadt.sg.ch
www.staposg.ch

Bezug der Tagesbewilligung:
– Stadtpolizei St.Gallen
– St.Gallen-Bodensee Tourismus
–  Poststellen in St.Gallen und den 

umliegenden Gemeinden
– Online über www.parkinpay.ch

Anwohnerbewilligung

Eine Anwohnerbewilligung erlaubt 
Anwohnerinnen und Anwohnern 
unbeschränktes Parkieren in ihrem 
EBZ-Sektor gemäss Bewilligung. Vor-
aussetzung ist, dass Sie im entspre-
chenden EBZ-Sektor wohnen, für den 
Sie die Bewilligung beantragen. Aus-
künfte, Preisangaben sowie die 
Anwohnerbewilligung erhalten Sie 
bei der Stadtpolizei St.Gallen.

Schalteröffnungszeiten
Mo – Mi 07.30 – 17.00 Uhr
Do  07.30 – 18.00 Uhr
Fr  07.30 – 16.30 Uhr

Wichtige Hinweise

Polizeiliche Anordnungen, Vorschrifts-
signale sowie vorübergehende Ver-
fügungen von Parkeinschränkungen 
gehen der EBZ-Bewilligung vor. Die 
Bewilligung erlaubt nicht das Befahren 
von Strassen, die mit einem Fahr-
verbot belegt sind. Zudem sind Winter -
signalisationen zu beachten.

Weitere Informationen zu EBZ- 
Bewilligungen finden Sie unter 
www.stadtsg.ch/ebz




